
ENTWURF 
 

Aufhebungssatzung zur Satzung der Stadt Salzwedel über die Benutzung des Klubraumes und von 

Sportlerunterkünften 

 

Auf Grund der §§ 8, 9 und 45 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalts (KVG 

LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) in Verbindung mit den §§ 2 und 5 des 

Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 

1996, S. 405), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel in 

seiner Sitzung am 13. Juli 2022 folgende Aufhebungssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

Die Satzung der Stadt Salzwedel über die Benutzung des Klubraumes und von Sportlerunterkünften 

vom 14. Februar 1996 wird aufgehoben. 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Hansestadt Salzwedel, 

 

 

 

Blümel 

Bürgermeisterin 


